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3. Änderung 
der Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen vom 11.03.2008 

 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 
(Ladenöffnungsgesetz/LÖG NRW) vom 16.11.2006 (GV NRW S. 516), in Verbindung mit § 1 
der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und 
technischen Gefahrenschutzes (ZustVO ArbtG) vom 13.11.2007 (GV NRW S. 561) und den 
§§ 25 ff. des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden - 
Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.05.1980 
(GV NRW S. 528 / SGV NRW 2060), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 
8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 765, 793), jeweils in der zur Zeit gültigen Fassung, wird 
von der Stadt Bedburg als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Stadt 
Bedburg vom 01.03.2011 § 1 der Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen wie 
folgt geändert: 

 
Artikel 1 

 
§ 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Verkaufsstellen dürfen im Stadtteil Bedburg an folgenden Sonn- und Feiertagen in der 

Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein: 
 
1. am 2. Sonntag im April 
2.   am Pfingstmontag  
3.   am 3. Sonntag im Oktober  
4.   am 3. Adventssonntag 

 
Fällt der Ostersonntag auf den 2. Sonntag im April, so gilt die Freigabe in diesem Fall für den 
darauf folgenden Sonntag. 
 

 
(2) Verkaufsstellen dürfen in den Stadtteilen Kaster und Königshoven an folgenden Sonn- 
und Feiertagen in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet sein: 
 

1. am dritten Sonntag im Mai 
2. am ersten Sonntag im Juni  
3. am 2. Sonntag im Oktober  
4. am 2. Adventssonntag 

 
Fällt der Pfingstsonntag auf den dritten Sonntag im Mai oder den ersten Sonntag im 
Juni, so gilt die Freigabe in diesem Fall für den darauf folgenden Sonntag. 

 
Artikel 2 

 
 
Die vorstehende Verordnung wird hiermit verkündet. 
 
Diese Änderungsverordnung tritt einen Tag nach ihrer Verkündung im Amtsblatt des 
Rhein-Erft-Kreises in Kraft. 
 
50181 Bedburg, den 10.03.2011 
 
gez. 
Gunnar Koerdt 
Bürgermeister 
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STADT BEDBURG 
 

 
DER BÜRGERMEISTER 

 
Öffentliche Bekanntmachung  

 
betreffend den 

Satzungsbeschluss für den  
Bebauungsplan der Innenentwicklung [im beschleunigten Verfahren] 

Nr. 4/Bedburg-Rath 
-Teilgebiet zwischen „Gommershovener Weg“, „Holtroper Straße“ und „Grevenbroi-

cher Straße“ in Rath- 
 

hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 des  
Baugesetzbuches (BauGB) 

 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 14.12.2010 gemäß § 10 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), den Bebauungsplan Nr. 4/Bedburg-Rath mit 
Begründung und Anlagen hierzu als Satzung beschlossen. 
 
Wesentliches Planungsziel dieses Bebauungsplans ist es, neben der Erschließung 
innerörtlicher Freiflächen mit der Ausweisung eines Dorfgebietes in einer höchstwei-
se zweigeschossigen Bebauung den akuten örtlichen Bedarf an Baugrundstücken in 
Aufnahme der ortstypischen Nutzungen bedarfsorientiert befriedigen zu können. 

Der Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4/Bedburg-Rath liegt in der Ge-
markung Bedburg, Flur 29, Flurstücke 203, 213 und 214 – jeweils teilweise – sowie 
die Flurstücke 159, 207, 209, 210, 211, 212, 215, 216 und wird durch den „Greven-
broicher Straße“ ausgehend erschlossen. Zur geometrisch eindeutigen Plangebiets-
abgrenzung wird im Übrigen auf den abgedruckten Übersichtsplan verwiesen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 4/Bedburg-Rath wird hiermit ge-
mäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 14 Abs. 1 der Hauptsat-
zung der Stadt Bedburg öffentlich bekannt gemacht. 
 
Dieser Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung und Anlagen ab sofort 
bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Zimmer 205, Am Rathaus 1, 
50181 Bedburg, während der Dienstsprechzeiten, montags bis freitags von 08:30 
Uhr bis 12:00 Uhr, montags und dienstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie don-
nerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von jedermann eingesehen werden. Über den 
Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung nebst Anlagen wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt. 
 

Inkrafttreten 
 

Mit dieser Bekanntmachung, die an Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen 
Veröffentlichung erfolgt, tritt der Bebauungsplan Nr. 4/Bedburg-Rath gemäß § 10 
Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 
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Hinweise: 
 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in  § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 214 Abs. 2 und § 

214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nach 
§ 215 Abs. 1 BauGB dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht worden ist. Unbeachtlich werden 
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 2 Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser 
Bekanntmachung gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder einen Mangel der Abwägung begründen soll, ist 
darzulegen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 

3. Hinweis gem. § 47 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung):  
Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungsplan oder eine Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat, ist unzuläs-
sig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im Rahmen der Beteiligung der betroffe-
nen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen 
der Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB 
beachtlich sind. 
 

4. Es wird gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950) ebenso darauf hingewiesen, dass eine Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden können, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Bedburg, 09.03.2011 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister  

  
(Gunnar Koerdt)                            
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STADT BEDBURG 
 

 
DER BÜRGERMEISTER 

 
 
 
 
Lageplan Bebauungsplan Nr. 4/Bedburg-Rath 
 
Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 4/Bedburg-Rath 

 
© Katasteramt Rhein-Erft-Kreis, 994/08 
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STADT BEDBURG 
 

 
DER BÜRGERMEISTER 

 
Öffentliche Bekanntmachung  

 
betreffend den 

Satzungsbeschluss für den  
Bebauungsplan der Innenentwicklung 

Nr. 33/Bedburg, 6. beschleunigte Änderung 
- Gebiet zwischen Erftstraße, Im Erftbusch, Lipper Graben und Freibad - 

 
hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 des  

Baugesetzbuches (BauGB) 
 

Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 14.12.2010 gemäß § 10 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), den Bebauungsplan Nr. 33/Bedburg, 6. Ände-
rung mit Begründung und Anlagen hierzu als Satzung beschlossen. 

 
Wesentliches Planungsziel dieses Bauleitverfahrens ist eine maßvolle und an den 
Bedarf angepasste Nachverdichtung des Innenbereiches. Hierzu soll die Umwand-
lung von öffentlicher Grünfläche und öffentlicher Verkehrsfläche in allgemeines 
Wohngebiet erfolgen. 
 
Das Plangebiet besteht aus den Flurstücken 82, 233, 234, 332 - 336, 364 - 366, 371 
- 373 sowie den Gartenparzellen 197, 202, 416 und 434 und teilweise aus den 
Flurstücken 188 - 192. Die westliche Grenze des Geltungsbereiches verläuft im Ab-
stand von ca. 50m bis 55 m zur Erftstraße und grenzt die dicht mit Bäumen bewach-
senen westlichen Parzellenabschnitte aus dem Geltungsbereich aus. Die genaue 
Abgrenzung des Geltungsbereiches ist der Planzeichnung zu entnehmen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 33/Bedburg, 6. Änderung wird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 14 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der Stadt Bedburg öffentlich bekannt gemacht. 
 
Dieser Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung und Anlagen ab sofort 
bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Zimmer 205, Am Rathaus 1, 
50181 Bedburg, während der Dienstsprechzeiten, montags bis freitags von 08:30 
Uhr bis 12:00 Uhr, montags und dienstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie don-
nerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von jedermann eingesehen werden. Über den 
Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung nebst Anlagen wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt. 
 

Inkrafttreten 
 

Mit dieser Bekanntmachung, die an Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen 
Veröffentlichung erfolgt, tritt der Bebauungsplan Nr. 33/Bedburg, 6. Änderung gem. 
§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 
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Hinweise: 
 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in  § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 214 Abs. 2 und § 

214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nach 
§ 215 Abs. 1 BauGB dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht worden ist. Unbeachtlich werden 
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 2 Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser 
Bekanntmachung gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder einen Mangel der Abwägung begründen soll, ist 
darzulegen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 

3. Hinweis gem. § 47 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung):  
Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungsplan oder eine Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat, ist unzuläs-
sig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im Rahmen der Beteiligung der betroffe-
nen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen 
der Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB 
beachtlich sind. 
 

4. Es wird gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950) ebenso darauf hingewiesen, dass eine Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden können, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Bedburg, 09.03.2011 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister  
 

 
(Gunnar Koerdt)                            
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STADT BEDBURG 
 

 
DER BÜRGERMEISTER 

 
 
 
 
Lageplan Bebauungsplan Nr. 33/Bedburg, 6. beschleunigte Änderung 
 
 

 
© Katasteramt Rhein-Erft-Kreis, 994/08 
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STADT BEDBURG 
 

 
DER BÜRGERMEISTER 

 
Öffentliche Bekanntmachung  

 
betreffend den 

Satzungsbeschluss für den  
Nr. 16/Kaster, - Gebiet der ehemaligen Hallenbadfläche an der „Harffer 

Schlossallee“ -, 4. beschleunigte Änderung 
 

hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 des  
Baugesetzbuches (BauGB) 

 
Der Rat der Stadt Bedburg hat in seiner Sitzung am 01.03.2011 gemäß § 10 Abs. 1 
des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), den Bebauungsplan Nr. 16/Kaster, 4. Änderung 
mit Begründung und Anlagen hierzu als Satzung beschlossen. 
 
Dieser Bebauungsplan der Innenentwicklung schafft durch die Aktivie-
rung/Bebauung einer innerörtlichen Freifläche bei gleichzeitiger Aufnahme der 
ortstypischen Gestaltungsmerkmale die Voraussetzungen für ein verträgliches Einfü-
gen in die umgebende Bebauung und somit die Voraussetzungen für eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung.  
 
Der Plangeltungsbereich dieses Bebauungsplanes liegt in der Gemarkung Kaster, 
Flur 5, Flurstück 384. Dabei handelt es sich um die Fläche des ehemaligen städti-
schen Hallenbades an der „Harffer Schlossallee“ in Kaster. Der Plangeltungsbereich 
wird wie folgt abgegrenzt: 
 
Im Norden: durch das Grundstück der Gemarkung Kaster, Flur 5, Flurstück 243  
 („Wegparzelle“). 
Im Osten: durch das Grundstück der Gemarkung Kaster, Flur 5, Flurstück 383  
 („Wegparzelle“). 
Im Süden: durch das bebaute Grundstück der Gemarkung Kaster, Flur 5, Flur-

stück 385 („Harffer Schloßallee 5“). 
Im Westen: durch das Straßengrundstück der Gemarkung Kaster, Flur 5, flurstück 

652 („Harffer Schloßallee“). 
 
Zur geometrisch eindeutigen Plangebietsabgrenzung wird auf den abgedruckten 
Übersichtsplan verwiesen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 16/Kaster, 4. Änderung wird 
hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 14 Abs. 1 der 
Hauptsatzung der Stadt Bedburg öffentlich bekannt gemacht. 
 
Dieser Bebauungsplan kann einschließlich seiner Begründung und Anlagen ab sofort 
bei der Stadtverwaltung Bedburg, Rathaus Kaster, Zimmer 205, Am Rathaus 1, 
50181 Bedburg, während der Dienstsprechzeiten, montags bis freitags von 08:30 
Uhr bis 12:00 Uhr, montags und dienstags von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie don-
nerstags von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr von jedermann eingesehen werden. Über den 
Inhalt des Bebauungsplanes und der Begründung nebst Anlagen wird auf Verlangen 
Auskunft erteilt. 
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Inkrafttreten 

 
Mit dieser Bekanntmachung, die an Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen 
Veröffentlichung erfolgt, tritt der Bebauungsplan Nr. 16/Kaster, 4. Änderung gemäß 
§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB in Kraft. 
 
Hinweise: 
 
 
1. Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in  § 214 Abs. 1 Nr. 1 und 2, § 214 Abs. 2 und § 

214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuches (BauGB) bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften nach 
§ 215 Abs. 1 BauGB dann unbeachtlich ist, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht worden ist. Unbeachtlich werden 
eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-
chung des Flächennutzungsplans oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 2 Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a beachtlich sind. 
Mängel der Abwägung sind ebenfalls unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 7 Jahren seit dieser 
Bekanntmachung gegenüber der Stadt Bedburg geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften oder einen Mangel der Abwägung begründen soll, ist 
darzulegen. 
 

2. Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von 
durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie die Fälligkeiten und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 

3. Hinweis gem. § 47 VwGO (Verwaltungsgerichtsordnung):  
Der Antrag einer natürlichen oder juristischen Person, der einen Bebauungsplan oder eine Satzung nach 
§ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 oder § 35 Abs. 6 des Baugesetzbuchs zum Gegenstand hat, ist unzuläs-
sig, wenn die den Antrag stellende Person nur Einwendungen geltend macht, die sie im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung (§ 3 Abs. 2 des Baugesetzbuchs) oder im Rahmen der Beteiligung der betroffe-
nen Öffentlichkeit (§ 13 Abs. 2 Nr. 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetzbuchs) nicht oder verspätet 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können, und wenn auf diese Rechtsfolge im Rahmen 
der Beteiligung hingewiesen worden ist. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB 
beachtlich sind. 
 

4. Es wird gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW), in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 950) ebenso darauf hingewiesen, dass eine Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen Satzungen, sonstige orts-
rechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden können, es sei denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
nungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Bedburg vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
Bedburg, 09.03.2011 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister  

 
(Gunnar Koerdt)                            
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STADT BEDBURG 
 

 
DER BÜRGERMEISTER 

 
 
 
 
 

Lageplan:  
 

Bebauungsplan der Innenentwicklung Nr. 16/Kaster, 4. beschleunigte Änderung 

 

 
© Katasteramt Rhein-Erft-Kreis, 994/08 
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Öffentliche Bekanntmachung 
Widerspruchsrecht bzw. Erfordernis der Einwilligung bei Auskünften aus dem 

Melderegister in besonderen Fällen gemäß  § 35 MG NRW 
 
 
1. Widerspruchsrecht der Betroffenen hinsichtlich der Weitergabe ihrer Daten 
gemäß § 35 Abs. 6 MG NRW i. V. m. § 35 Abs. 1, 2 MG NRW 
 
 
Die Meldebehörde darf Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvor-
schlägen im Zusammenhang mit Parlaments- und Kommunalwahlen oder unmittel-
baren Wahlen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern sowie Landrätinnen und 
Landräten in den sechs der Wahl vorangehenden Monaten Auskunft aus dem Melde-
register über Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, für deren Zusam-
mensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist (z. B. Erstwähler). Die 
Auskunft ist auf zwei Gruppen zu beschränken, die ihrerseits nicht mehr als zehn 
Geburtsjahrgänge umfassen dürfen.   
Im Zusammenhang mit Volksbegehren, Volksentscheiden und Bürgerentscheiden 
dürfen entsprechende Auskünfte den Antragstellern und Parteien erteilt werden. Hin-
sichtlich des Zeitrahmens der Auskunftserteilung wird auf die Ausführungen in § 35 
Abs. 2 MG NRW verwiesen. 
 
Die Auskünfte beschränken sich in den vorgenannten Fällen auf die folgenden 
Daten: Vor- und Familiennamen, evtl. Doktorgrad und Anschriften 
 
Die Betroffenen haben das Recht, der Weitergabe ihrer Daten in den vorge-
nannten Fällen gemäß § 35 Abs. 6 MG NRW zu widersprechen. Der Widerspruch 
muss bei der Übermittlung der Daten an Parteien, Wählergruppen und andere Träger 
von Wahlvorschlägen mindestens 7 Monate vor der Wahl bei der Meldbehörde der 
Stadt Bedburg schriftlich eingegangen sein oder zur Niederschrift erklärt werden.   
 
 
2. Erfordernis der Einwilligung der Betroffenen zur Weitergabe von Daten nach 
§ 35 Abs. 3 und 4 MG NRW  
 
 
Die Meldebehörde darf Mitgliedern parlamentarischer und kommunaler Vertretungs-
körperschaften sowie Presse und Rundfunk eine Melderegisterauskunft über Alters- 
und Ehejubiläen von Einwohnern nach deren Einwilligung erteilen. 
 
Die Auskunft darf nur folgende Daten enthalten: Vor- und Familiennamen, evtl. 
Doktorgrad, Anschriften sowie Tag und Art des Jubiläums. 
 
 
Zum Zweck der Veröffentlichung in gedruckten Adressbüchern darf Adressbuchver-
lagen Auskunft erteilt werden über sämtliche Einwohner, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, wenn die Betroffenen zuvor schriftlich eingewilligt haben. 
 
Die Auskunft darf nur folgende Daten enthalten: Vor- und Familiennamen, evtl. 
Doktorgrad, Anschriften.  
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Für Widerspruchs- bzw. Einwilligungserklärungen wenden Sie sich bitte 
schriftlich oder zur Niederschrift an das Bürgerbüro der Stadt Bedburg, Fried-
rich-Wilhelm-Straße 43, 50181 Bedburg. Weitere Auskünfte erteilen die Mitar-
beiterinnen des Bürgerbüros Frau Schumacher, Tel: 02272/402329 und Frau 
Tillenburg, Telefon 02272/402330.  
 
50181 Bedburg, den 16. Februar 2011 
 
Stadt Bedburg 
Der Bürgermeister  
Im Auftrag 
 

 
 
(Kramer) 
Fachbereichsleiter 
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GEBÜHRENSATZUNG STADTBÜCHEREI PULHEIM 
 
5. Änderungssatzung vom 10.03.2011 zur Gebührensatzung für die Benutzung der 
Stadtbücherei Pulheim vom 17.12.1991 
 
Gemäß §§ 7 und 77 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 
14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV NRW 
S. 950) und der §§ 4, 5 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert am 30.06.2009 (GV NRW S. 950) 
hat der Rat in seiner Sitzung am 22.02.2011 folgende 5. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für 
die Benutzung der Stadtbücherei Pulheim beschlossen: 
 
I.    § 1 erhält folgende Fassung: 

 
        § 1  - Gebühren 
        Für die Benutzung der Stadtbücherei Pulheim werden Gebühren nach dieser Satzung erhoben. 
        Die Gebühren betragen: 
  

Büchereiausweis für Personen ab vollendetem 18. Lebensjahr 
(Gültigkeit: 12 Monate) 18,00 € 

Ermäßigte Gebühr für folgende Personenkreise        
(gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises):  

Schüler, Schülerinnen & Auszubildende ab 18 Jahren,  
Studenten, Studentinnen, Wehr- und Zivildienstleistende,  
Schwerbehinderte (ab 80%)  
Gültigkeit: 12 Monate 

9,00 € 

Büchereiausweis für Kinder und Jugendliche bis einschl.  
17. Lebensjahr, sowie Arbeitslose, Leistungsempfänger 
(überwiegender Lebensunterhalt) nach SGB II oder SGB XII 
(gegen Vorlage eines entsprechenden Ausweises) 
Gültigkeit: 12 Monate 

2,50 € 

Schnupperausweis (kann nur einmalig ausgestellt werden): 
Gültigkeit: 3 Monate 6,00 € 

DVD-Ausleihgebühr für Erwachsene: 
für jede von einem Erwachsenen entliehene DVD 
(gilt auch für Verlängerungen) 

kein Rechtsanspruch auf Rückerstattung bei beschädigten DVDs 

1,00 € 

Säumnisgebühren für alle Medien pro Exemplar und 
Öffnungstag 0,20 € 

Mahngebühr pro Mahnstufe 1,00 € 

Vormerkungen, pro Titel 1,00 € 

Fernleihen, pro Titel 3,00 € 

Ersatzausweis, pro Ausweis 2,50 € 

Gebühr für Internetnutzung pro angefangene Stunde 
(bei gültigem Benutzerausweis kostenlos) 1,00 € 

 
II.     Die Änderung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Vorstehende 5. Änderung der Änderungssatzung  zur Gebührensatzung für die 
Benutzung der Stadtbücherei der Stadt Pulheim wird hiermit öffentlich 
bekanntgemacht. 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gegen 
diese Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn 
 
a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b)  die Satzungsänderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 

worden, 
c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d)  der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
Pulheim, den 10.03.2011 
 
 
 
gez. Frank Keppeler 
Bürgermeister   
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